
 

 

Vor 2 Wochen haben wir uns über die positiven Seiten der Gesamtkonferenz unterhalten. Einen besonders wichtigen 

Punkt, die Abminderungsstunden haben wir ausgespart. Der Fachausdruck dafür lautet Anrechnungsstunden, was 

wird hier eigentlich angerechnet?  

Genau darüber entscheidet die GK!  

Aha, jetzt bin ich immer noch nicht schlauer ….  

Für alle besond. schul. Aufgaben, die du als Beschäftigte zusätzlich übernimmst, kann es Anrechnungsstunden geben, 

der Klassiker für eine solche Aufgabe ist tatsächlich die Klassenleitung. Die KL-Stunde ist nirgendwo im Berliner 

Schulrecht explizit festgeschrieben. Sie ist immer Teil der A-Stunden und deren Zahl wird in d. VV für die Zumes-

sung von LK an den öff. Bln. Schulen festgelegt. 

Klingt super kompliziert.  

Ist es leider auch. In Punkt VI.2 der VV Zumessung, wie sie kurz genannt wird, ist festgelegt, dass jede Schule pro 

Sch. 0,1 A-Stunden erhält, mind. jedoch 40 A-St. und eine Höchstgrenze gibt’s auch: sie liegt bei 120 A-St. Hat deine 

Sch. Z.B. 900 SuS, die sich auf 16 Klassen verteilen, bekommt ihr 90 A-Stunden, wovon 16 Stunden üblicherweise 

für die KL verwendet werden. 
 

Bleiben 74 Stunden … 
 

Genau. Ihr solltet zuerst überlegen, welche besonderen schul. Aufgaben es an eurer Schule gibt. Habt ihr eine Schul-

leitung, eine stellv. SL, womöglich auch eine Mittelst.leitung und eine päd. Koordination?  Und außerdem vllt. Tuto-

ren für die Oberstufenkurse, eine Schulbibliothek, die von einer Kollegin / einem Kollegen geleitet wird? Einen 

Schüleraustausch? Eine Homepage, die ihr selbst pflegt & betreut?  
  

Oh jui jui – dafür sollen die 74 Stunden reichen? 
 

Sie müssen! Bis zu diesem SJ haben SL, stellv. SL, Mitt.st.leit. u. päd. Koord. noch feste Stunde bekommen. Die SL 

bekam 16-20 feste A-St., die stellv. 2-11 A-St. – je nach Größe der Schule. Diese Stunden müssen jetzt aus dem allg. 

A-St. -Topf genommen werden. Daher ist es wichtig, dass ihr für die GK, bei der dieser TOP auf der TO steht mög-

lichst einen eigenen Beschlussvorschlag ggf. auch mehrere mögliche Vorschläge vorbereitet und ausführlich über die 

Verteilung der A-St. diskutiert, um dann einen möglichst gerechten Beschluss zu fassen.  

 

Und dieser Beschluss gilt dann für ein SJ?  

 

Genau. Und er muss noch im vorhergehenden SJ gefasst werden! 
  

Das wird knapp. Wir haben noch keinen Beschluss gefasst und in diesem SJ ist keine GK mehr geplant  

 

Dann hilft nur noch § 116 SchulG! Du beantragst bei der SL die Einberufung einer GK. Wie das geht, haben wir in 

der letzten Folge zu den Rechten der GK erklärt. Du brauchst Unterschriften von mind. 20 % Mtgl. d. GK, die deinen 

Antrag unterstützen und reichst sie bei der SL ein, am besten gleich zusammen mit dem Antrag auf den TOP 

„Grundsätze zur Verteil. der A-St.“  

 

Oh je, noch mehr Arbeit. Ich weiß so schon nicht, wo mir der Kopf steht … 
 

Das kann ich verstehen. Mitbestimmung muss hart erkämpft werden. Es bleibt ja nicht bei der Beantragung der GK 

und des TOP. Wie ich oben erwähnte: du solltest dir Mitstreitende suchen und Beschlussvorschläge erarbeiten. 
 

Hm, Beschlussvorschläge. Was sollte denn da drinstehen? 

Erstens: wie viele A.St. erh. Eure Schule (das könnt ihr anhand der Sch.zahl errechnen)? Zweitens: für welche Aufga-

ben soll es A-Stund. Geben? Drittens: wie viele A-St. soll es für die jeweilige Aufgabe geben? 
 

Und was darf nicht drinstehen? 
 

Die Namen der Kolleg*innen, die diese Stunden bekommen sollen. Das MB-Recht der GK beschränkt sich auf die 

GRUNDSÄTZE der Verteilung d. A-St.  

 

Wer sagt das? 

Das sagt das Schulgesetz. In § 79 Absatz 3 Punkt 9 steht, dass die GK im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften mit einfacher Mehrheit über Grundsätze der Verteilung der Lehrkräftestunden aus dem Gesamtstundenpool 

entscheidet. 
 

Einfache Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder oder der anwesenden Mitglieder? 

Der abgegebenen Stimmen! Das wird meist der Zahl der anwesenden Mitglieder entsprechen (sofern alle Anwesen-

den auch abgestimmt haben). 
  

Sehr gut! Ich mag diesen Paragraphen. Er klingt auch so melodisch: § 7 .. 9 … Absatz 3 … Puunkt 9.  

Alle Infos zu diesem Paragraphen und zum Thema Anrechungsstunden sowie all unsere Kontaktdaten findet ihr wie 

immer auf der H-page des PR-Spandau! In der nächsten Woche sprechen wir in unserem letzten Podcast vor den 

So.ferien – passend zur Jahreszeit - über Hitze. 


